
Der Tagesordnungspunkt wird einvernehmlich zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 11. 
beraten. 
 
Beschluss: 

1. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-
lungnahmen geprüft und stimmt den Einzelanträgen gemäß der beiliegenden Übersicht zu. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, diejenigen Träger öffentlicher Belange, die Stel-
lungnahmen vorgebracht haben, von dem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 1990 

„Sondergebiet Baeyerstraße“ für das Gebiet östlich der Bebauung an der Baeyerstraße, 
südlich der Bebauung an der Nobelstraße im Bereich des Stoverweges Nr. 40 und 42 für 
die Flurstücke Nr. 120, 170-172 und 192 tlw. im Stadtteil Gartenstadt. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wird gebilligt; Umfang und Detaillierungs-

grad der Ermittlung umweltrelevanter Belange (Umweltprüfung) werden gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestätigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Flächennutzungsplanung dem Innenminister 

zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung ist anschließend nach § 6 BauGB ortsüb-
lich bekanntzumachen. 

 
Abstimmungsergebnis: (Frau Bühse war abwesend) 

Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltung: 1 
 
Endg. entsch. Stelle: Ratsversammlung 
 
 


